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Unter dem Namen Jungwacht Blauring Kanton Zürich besteht mit Sitz in Zürich ein Ver-

ein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB). 

 

1. Jungwacht Blauring Kanton Zürich ist ein katholischer Kinder- und Jugendver-

band. Der Verband bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den 

Pfarreien einen Ort des Zusammenseins und begleitet sie in ihrer ganzheitlichen 

Entwicklung. Jungwacht Blauring Kanton Zürich bietet Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen unabhängig von ihren Fähigkeiten und ihrer sozialen, ethni-

schen oder religiösen Herkunft die Möglichkeit, Neues zu lernen, ihre Fähigkeiten 

zu entdecken und sich sportlich zu betätigen. 

2. Die Arbeit von Jungwacht Blauring Kanton Zürich basiert auf einem partizipativ 

verfassten Leitbild und richtet sich nach den darin enthaltenen Grundsätzen: zu-

sammen sein, mitbestimmen, Glauben leben, kreativ sein und Natur erleben. Dar-

über hinaus prägen dem Leitbild zugehörige Haltungspapiere die Kinder- und Ju-

gendaktivitäten von Jungwacht Blauring Kanton Zürich. 

Als Teil verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit werden die Angebote grössten-

teils von Jugendlichen und jungen Erwachsenen selber vorbereitet und geleitet. 

Dahinter steht eine interaktive Pädagogik, die Kinder und Jugendliche in ihrer 

Selbständigkeit bestärkt sowie auf Entwicklung und Nachhaltigkeit ausgerichtet 

ist. 

3. Der Verein Jungwacht Blauring Kanton Zürich koordiniert und begleitet die Kinder- 

und Jugendorganisation im Kanton Zürich.  

4. Der Verein Jungwacht Blauring Kanton Zürich verwirklicht diesen Zweck, indem er 

insbesondere: 

▪ die Scharen in ihren Tätigkeiten unterstützt. 

▪ die Anliegen von Jungwacht Blauring Schweiz im Kanton vertritt und deren Be-

schlüsse ausführt.  

▪ zielbewusste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitglieder von 

Jungwacht Blauring Kanton Zürich anbietet. 

▪ Hilfsmittel und Informationsschriften herausgibt. 

▪ auf kantonaler Ebene Öffentlichkeitsarbeit für die Anliegen von Jungwacht 

Blauring betreibt. 

▪ mit kirchlichen, staatlichen und gemeinnützigen Organisationen, insbesondere 

mit anderen Kinder- und Jugendorganisationen, zusammenarbeitet. 

 

Das Vereinsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 

 

1. Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt Jungwacht Blauring Kanton Zürich über 

die Beiträge der Mitglieder, Zuschüsse von staatlichen, kirchlichen und privaten 

Stellen, Subventionen, Schenkungen, Vermächtnisse sowie über Erträge aller Art. 
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2. Die Mitglieder sind einzig zur Bezahlung der festgesetzten Mitgliederbeiträge ver-

pflichtet; darüberhinausgehende Verpflichtungen der Mitglieder dem Verein ge-

genüber bestehen nicht. 

3. Für die Verbindlichkeiten von Jungwacht Blauring Kanton Zürich haftet einzig das 

Vereinsvermögen. Jegliche persönliche Haftung oder Schuldendeckungspflicht 

der Mitglieder wird ausgeschlossen 

 

 

Jungwacht Blauring Kanton Zürich ist Mitglied von Jungwacht Blauring Schweiz. 

 

1. Einzelmitglied oder Sektion (vgl. III, Art. 13, Abs. 1)von Jungwacht Blauring Kanton 

Zürich ist, wer den Zweck des Vereins (Zweckartikel) anerkennt und konform im 

Bestandsverzeichnis einer Blauring-, Jungwacht- oder Jubla-Schar oder Kantonal-

verband geführt wird. Die Einzelmitglieder und Sektionen haben in der Regel 

(Wohn)Sitz im Kanton Zürich. Ausnahmen sind möglich.  

2. Jungwacht Blauring Kanton Zürich ist verpflichtet, die in den Statuten von Jung-

wacht Blauring Schweiz festgehaltenen Verpflichtungen, die er zu befolgen hat, 

auch auf seine Mitglieder zu übertragen. 

 

1. Scharen können jederzeit einen Antrag auf Mitgliedschaft in Jungwacht Blauring 

Kanton Zürich stellen. Mit der Stellung des Aufnahmeantrages erklären die auf-

nahmewilligen Scharen insbesondere, dass sie und ihre Mitglieder sich vorbehalts-

los den Statuten von Jungwacht Blauring Kanton Zürich unterstellen. Sie verpflich-

ten sich überdies, ihre Statuten den Statuten von Jungwacht Blauring Kanton Zü-

rich anzupassen. 

2. Über den Beitritt von Mitgliedern, die auf kantonaler Ebene tätig sind, entscheiden 

Kantonsleitung und die betreffenden Arbeitsgruppen. 

3. Das Mitgliedschaftsverhältnis endet automatisch durch Austritt oder durch Aus-

schliessung aus Jungwacht Blauring Schweiz oder Jungwacht Blauring Kanton Zü-

rich oder durch den Tod. Erfolgt die Ausschliessung durch Jungwacht Blauring 

Schweiz, ist der vorgesehene Rechtsweg zu befolgen. 

4. Ein Austritt ist jederzeit möglich. Er ist dem für die Aufnahme zuständigen Organ zu 

erklären. Das Organ kann festlegen, dass der Austritt schriftlich zu erfolgen hat. 

5. Über den Ausschluss von Mitgliedern, die auf kantonaler Ebene tätig sind, ent-

scheidet die Kantonsleitung. Vor dem Entscheid ist das Gehör in angemessener 

Weise zu gewähren. 

6. Ausschliessungsentscheide können durch schriftliche Erklärung innert 30 Tagen an 

die nächste Kantonskonferenz weitergezogen werden, welche nach erneuter An-

hörung endgültig entscheidet. 

7. Eine Wiederaufnahme ist möglich. 
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Organe von Jungwacht Blauring Kanton Zürich sind: 

• Die Kantonskonferenz 

• Der Vorstand (Kantonsleitung) 

• Die Scharen 

• Die Geschäftsprüfungskommission.  

 

1. In den Organen von Jungwacht Blauring Kanton Zürich wird auf eine angemes-

sene Vertretung aller Geschlechter geachtet, falls einem Organ mehr als zwei 

Personen angehören. 

2. Die Organe von Jungwacht Blauring Kanton Zürich konstituieren sich selbst. Sie 

bestimmen eine*n Vorsitzende*n/Präsidenten*Präsidentin. 

3. Jedes Organ handelt und entscheidet in dem ihm gemäss diesen Statuten zu-

kommenden Kompetenzbereich. Ist eine Kompetenzzuordnung nicht gegeben, 

verfügt der Vorstand über die Entscheidungskompetenz. 

4. Die Wiederwahl ist für sämtliche Organe, Ämter und Funktionen zulässig. 

5. Wahlen und Abstimmungen können grundsätzlich unabhängig von einer be-

stimmten Zahl von Anwesenden eines Organs vorgenommen werden; jedoch ha-

ben sich – falls das Organ überhaupt so viele Mitglieder umfasst – mindestens drei 

Personen am Beschlussfassung- bzw. Abstimmungsvorgang zu beteiligen. 

6. Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der anwesenden Stimmbe-

rechtigten. Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, für alle weiteren 

Wahlgänge das relative Mehr der anwesenden Wahlberechtigten. 

7. Der*die Vorsitzende/Präsident*in eines Organs stimmt mit. Bei Stimmengleichheit 

gilt der Antrag als angenommen bzw. der*diejenige Kandidat*in als gewählt, für 

den*die der*die Vorsitzende/Präsident*in seine*ihre Stimme abgegeben hat. 

8. Jedes Mitglied eines Organs hat eine Stimme. Die Stimmausübung in Vertretung 

ist ausgeschlossen. Stimmenthaltung ist zulässig. 

9. Mitglieder eines Organs haben sich der Mitwirkung (Beratung, Antragstellung, 

Stimmrecht) an Beschlussfassungen über Rechtsgeschäfte und Rechtsstreitigkei-

ten zwischen ihnen und Jungwacht Blauring Kanton Zürich sowie über die sie be-

treffende Decharge Erteilung zu enthalten. 

10. Über Verhandlungen und Sitzungen ist ein Protokoll zu führen. Der*die Protokoll-

führer*in braucht nicht Mitglied des Organs zu sein. 
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1. Die Kantonskonferenz ist das oberste Organ von Jungwacht Blauring Kanton Zü-

rich. Sie setzt sich aus den Delegierten der Scharen und den Mitgliedern der Kan-

tonsleitung zusammen. 

2. Die Kantonskonferenz legt jährlich die Höhe und Fälligkeit der Mitgliederbeiträge 

fest. 

3. Die Mitglieder der kantonalen Arbeitsstellen können mit beratender Stimme teil-

nehmen. 

4. Von der Kantonsleitung eingesetzte Arbeitsgruppen sowie die Kantonsleitung 

selbst haben an der Kantonskonferenz Antrags- und Mitspracherecht, jedoch kein 

Stimmrecht. 

5. Ein Mitglied der Kantonsleitung hat den Vorsitz. 

6. Jede Schar besitzt zwei Stimmen. 

7. In jedem Vereinsjahr findet mindestens eine ordentliche Kantonskonferenz im ers-

ten Halbjahr statt. 

8. Ein Fünftel der Scharen oder die Kantonsleitung können die Einberufung einer aus-

serordentlichen Kantonskonferenz verlangen. 

9. Jede Kantonskonferenz wird von der Kantonsleitung vorbereitet. Sie verschickt die 

Einladung und die Traktandenliste rechtzeitig, in jedem Fall 4 Wochen vor der 

Durchführung der Versammlung. 

10. Anträge seitens der Schar oder Arbeitsgruppen sind dem Vorstand mindestens 

sechs Wochen vor der Durchführung der Versammlung einzureichen. 

11. Der ordentlichen Kantonskonferenz stehen insbesondere folgende unübertrag-

bare Kompetenzen zu: 

▪ Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, welche die Kantonsleitung der 

Kantonskonferenz unterbreitet sowie Beschlussfassung über Grundsatzfragen 

der Vereinspolitik. 

▪ Abnahme und Genehmigung des Protokolls der letzten Kantonskonferenz 

▪ Abnahme und Genehmigung der Jahresrechnung und des Berichtes der Ge-

schäftsprüfungskommission. 

▪ Erteilung der Decharge für die Mitglieder der Kantonsleitung und der Scharen. 

▪ Verabschiedung des Budgets von Jungwacht Blauring Kanton Zürich für das 

laufende Vereinsjahr im ersten Halbjahr und Festsetzung des Mitgliederbeitra-

ges für die Mitgliedschaft in Jungwacht Blauring Kanton Zürich. 

▪ Wahl der Mitglieder der Kantonsleitung und der Geschäftsprüfungskommission. 

▪ Beschlussfassung über die Schaffung von kantonalen oder regionalen Arbeits-

stellen. 

▪ Aufnahme neuer Mitgliederscharen und Genehmigung der Statuten neuer 

Mitgliederscharen. 

▪ Rekurs Instanz bei Ausschliessungsentscheiden des Vorstands 

▪ Änderungen der Statuten, Auflösung von Jungwacht Blauring Kanton Zürich, 

Austritt aus Jungwacht Blauring Schweiz. 

12. Für Statutenänderungen, die Aufnahme und die Ausschliessung von Mitgliedern, 

den Austritt aus Jungwacht Blauring Schweiz oder die Auflösung von Jungwacht 
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Blauring Kanton Zürich ist die Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden De-

legierten erforderlich. 

 

1. Die Kantonsleitung ist Vereinsvorstand von Jungwacht Blauring Kanton Zürich. Sie 

setzt sich aus mindestens 3 Mitgliedern zusammen, die jeweils auf zwei Jahre ge-

wählt werden. Es ist auf eine angemessene Vertretung aller Geschlechter zu ach-

ten. 

2. Den Vorsitz der Kantonsleitung übt der*die Kantonalpräsident*in aus.  

3. Die Kantonsleitung tritt so oft zusammen, als es die Führung des Vereins erfordert. 

Die Mitglieder der Kantonsleitung sind rechtzeitig einzuladen. 

4. Bestehen interkantonale oder kantonale Arbeitsstellen, so nimmt ein*e Mitarbei-

ter*in pro Arbeitsstelle an den Sitzungen der Kantonsleitung mit beratender 

Stimme teil. 

5. Mindestens ein Mitglied der Kantonsleitung übt die Präsesfunktion aus. Dieses Mit-

glied muss nicht durch die Kantonskonferenz gewählt, jedoch im Einvernehmen 

mit den kirchlichen Verantwortlichen bestimmt werden (vgl. III, Art. 16, Abs. 4). 

6. Für Rechtsgeschäfte von Jungwacht Blauring Kanton Zürich zeichnen die Mitglie-

der der Kantonsleitung kollektiv zu zweien. 

7. Der Vorstand ist zuständig für alle Vereinsangelegenheiten, welche nicht durch 

diese Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind (Kompetenzvermu-

tung). 

8. Der Vorstand verfügt insbesondere über folgende Kompetenzen und es kommen 

ihm unter anderem folgende Verpflichtungen zu: 

▪ Umsetzung und Ausführung der Beschlüsse der Kantonskonferenz und der Bun-

desversammlung von Jungwacht Blauring Schweiz. 

▪ Regelung der Arbeitsverhältnisse der von Jungwacht Blauring Kanton Zürich 

betriebenen Arbeitsstellen (u. a. Stellenleitung der kantonalen Arbeitsstelle, 

Kantonspräses und die Stelle für Scharbetreuung und Intervention). 

▪ Erstellen des Jahresberichts, der Jahresrechnung sowie den Antrag für das 

Budget. 

▪ Bestimmung der Delegierten für die Bundesversammlung von Jungwacht Blau-

ring Schweiz. 

▪ Regelung der internen Arbeitsaufteilung und Verantwortlichkeiten. 

▪ Organisation und Koordination des Aus- und Weiterbildungsangebots im Kan-

ton Zürich. 

▪ Sicherstellung der verbandsinternen und -externen Beziehungen. 

▪ Betreiben von Öffentlichkeitsarbeit. 

▪ Verwaltung des Vereinsvermögens. 

▪ Regelt die Animation. 

▪ Betreuung der Scharen und der Coachs 

▪ Genehmigung der Statutenrevisionen der Scharen 
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1. Der Kantonalverband kann Regionalverbände zulassen. Regionalverbände sind 

als Vereine gemäss Art. 60 ff. ZGB organisiert. Die Organisation der Regionalver-

bände und ihre Beziehungen zum Kantonalverband richten sich nach den Vor-

gaben des Kantonalverbands. 

 

1. Die Scharen sind Sektionen von Jungwacht Blauring Kanton Zürich und sollen als 

Vereine gemäss Art. 60 ff. ZGB organisiert sein. Ist eine Schar als selbständiger Ver-

ein organisiert, sind die natürlichen Mitglieder der Scharen auch Mitglieder von 

Jungwacht Blauring Kanton Zürich.  

2. Ist eine Schar nicht als selbständiger Verein organisiert, ist sie eine unselbständige 

Sektion und verfügt über entsprechende Rechtsbefugnis im Rahmen und gestützt 

auf diese Statuten. 

3. Das Leitungsteam setzt sich aus Gruppenleiter*innen, Scharleiter*innen und 

dem*der Präses zusammen.  

4. Die Scharleitung setzt sich aus den Scharleiter*innen zusammen. Sie kann auch 

durch eine Einzelperson gebildet werden. 

5. Das Leitungsteam wählt jährlich die Scharleitung und im Einvernehmen mit der 

Pfarreileitung eine*n Präses. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Scharleitung hat sich 

jährlich der Wiederwahl zu stellen. 

6. Der*die Präses berät das Leitungsteam, begleitet die Schar. Als Präses unterstützt 

er*sie das Leitungsteam bei der Gestaltung von spirituellen Impulsen und der 

Frage nach dem religiösen Leben in Jungwacht Blauring. 

7. Der*die Präses pflegt regelmässigen Kontakt mit der Pfarreileitung und der Kir-

chenpflege und vermittelt bei Bedarf zwischen Jungwacht Blauring, Pfarreilei-

tung, Eltern und Behörden. Für die Wahl des*der Präses gilt Art. 13 Abs. 5 dieser 

Statuten. Die Amtsdauer des*der Präses beträgt, sofern nicht anders vereinbart, 

zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

8. Die Schar wählt die Delegierten an die Kantonskonferenz. Über die Aufnahme in 

das Leitungsteam oder den Ausschluss aus demselben entscheidet das Leitungs-

team. 

9. Im gegenseitigen Einverständnis etabliert das Leitungsteam bei Bedarf eine Form 

der Eltern-Mitarbeit. Diese kann entweder als Mitbestimmung (in Form eines Eltern-

rates) oder als Mitarbeit (z.B. für konkrete Projekte wie Lager-Aufbau, Kuchentisch, 

Bastelmarkt) ausgestaltet werden. 

10. Besteht ein Elternrat, so hat ihn die Scharleitung vor wichtigen Entscheidungen 

anzuhören. Der Elternrat konstituiert sich selbst, wobei die Bestimmungen dieser 

Statuten sachgemäss anzuwenden sind. Das Leitungsteam hat die Kompetenz, 

den Elternrat aufzulösen oder zu sistieren. Im Konfliktfall sind die beteiligten Par-

teien verpflichtet, zuerst eine Lösung auf dem Wege der Mediation anzustreben. 

11. Das Leitungsteam verfügt insbesondere über folgende Kompetenzen und es kom-

men ihm unter anderem folgende Verpflichtungen zu: 

▪ Vornahme von Rechtshandlungen der Schar 

▪ Verfügen und Verwalten der finanziellen Mittel der Schar 
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▪ Kollektivzeichnung zu zweien für die Schar, wobei mindestens eine Person voll-

jährig ist. Ist kein Mitglied des Leitungsteams volljährig, so gilt die Kollektivunter-

schrift zu zweien mit dem*der Präses. 

▪ Erstellen und ablegen der Jahresrechnung. Diese, oder die Bestätigung der 

Rechnungsprüfung durch die Kirchenpflege ist der Geschäftsprüfungskommis-

sion auf Verlangen zur Prüfung zu unterbreiten. 

▪ Vertretung der Schar nach aussen. 

12. Treten erhebliche Missstände auf, so kann die Kantonsleitung nach vorheriger An-

hörung der Betroffenen einzelne Scharleitungsmitglieder oder eine gesamte 

Scharleitung von ihrer Funktion suspendieren. Über die endgültige Abberufung 

entscheidet auf Antrag der Kantonsleitung nach Anhörung der Betroffenen die 

Kantonskonferenz. 

13. Treten Missstände im finanziellen Bereich auf, so schreitet die Kantonsleitung auf 

Antrag der Prüfungsstelle und nach vorheriger Anhörung der Betroffenen ein. Die 

Kantonsleitung ist in diesem Fall befugt, die finanziellen Kompetenzen der Schar 

ganz oder teilweise einzuschränken. 

 

1. Die Geschäftsprüfungskommission besteht aus zwei Personen. Diese brauchen 

nicht dem Verein anzugehören. Mindestens ein Mitglied muss Sachkenntnisse im 

Rechnungswesen aufweisen. 

2. Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission dürfen der Kantonsleitung bzw. 

einer von Jungwacht Blauring Kanton Zürich geführten Arbeitsstelle nicht ange-

hören. 

3. Die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission werden für eine Amtsdauer von 

zwei Jahren gewählt. 

4. Die Geschäftsprüfungskommission prüft Finanzlage, Geschäftsführung, Rechnung 

und Budget von Jungwacht Blauring Kanton Zürich jährlich und erstattet der Kan-

tonskonferenz hierüber Bericht und Antrag. Die Geschäftsprüfungskommission 

kann von den Scharen in finanziellen Angelegenheiten als beratende Stelle bei-

gezogen werden. 

5. Sie prüft die Jahresrechnung der Scharen stichprobenweise und erstattet der Kan-

tonsleitung hierüber Bericht. Die Geschäftsprüfungskommission anerkennt eine 

Rechnungsprüfung durch die Kirchenpflege sowie bei Scharen mit eigenen Ver-

ein durch deren Revisionsstellen. 

6. Die Geschäftsprüfungskommission tritt so oft zusammen, als es ihre Aufgabe erfor-

dert. 

 

1. Die kantonale Arbeitsstelle ist dem Vorstand unterstellt. 

2. Er*Sie führt das Rechnungswesen des Verbands, bereitet dem Vorstand Jahres-

rechnung und Budget zuhanden des Kantonskonferenz vor. 

3. Die kantonale Arbeitsstelle führt Protokoll an den Vorstandssitzungen und an den 

Kantonskonferenzen. 

4. Die Amtsdauer der kantonalen Arbeitsstelle ist nicht beschränkt, sofern nicht an-

ders vereinbart. 
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1. Der*die Kantonspräses berät und begleitet die Kantonsleitung. 

2. Als Kantonspräses unterstützt er*sie die Kantonsleitung bei der Gestaltung von spi-

rituellen Impulsen und der Frage nach dem religiösen Leben in Jungwacht Blau-

ring. 

3. Er*sie pflegt regelmässigen Kontakt mit dem Kirchenrat, dem Generalsekretariat 

der Landeskirche und vermittelt bei Bedarf zwischen Kantonsleitung, Kirchenrat, 

Scharen und Behörden. 

4. Der*die Kantonspräses ist im Einvernehmen mit den kirchlichen Verantwortlichen 

zu wählen. 

5. Die Amtsdauer des*der Kantonspräses ist nicht beschränkt, sofern nicht anders 

vereinbart. 

 

1. Die SSI berät und begleitet die Kantonsleitung an den Sitzungen, Anlässen und in 

ihren Aufgabenbereichen. 

2. Er*Sie unterstützt und coacht die Scharen in Krisenfällen, bei Aufbau-, Auflösungs- 

und Veränderungsprozessen 

3. Er*Sie arbeitet im Kernteam des Krisenkonzepts von Jungwacht Blauring Kanton 

Zürich mit. 

4. Die Amtsdauer der Stelle für Scharbetreuung und Intervention ist nicht beschränkt, 

sofern nicht anders vereinbart. 

 

1. Die Kantonsleitung kann für bestimmte, den ganzen Kanton Zürich betreffende 

Sachgebiete, Arbeitsgruppen einsetzen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppen sind 

auf kantonaler Ebene tätig. 

2. Die Arbeitsgruppe ist kein Organ von Jungwacht Blauring Kanton Zürich. Sie kann 

der Kantonsleitung Anträge stellen. 

3. Die Arbeitsgruppe ist für den, ihr von der Kantonsleitung zugewiesenen, Aufga-

benbereich verantwortlich. 

4. Die Arbeitsgruppe tritt so oft zusammen, als es die Arbeit erfordert.  

5. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben an der Kantonskonferenz ein Mitsprache- 

und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht. 

 

 

Die erste Anlaufstelle für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieser 

Statuten ergeben, ist die Ombudsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz. Die Ombuds-

stelle ist neutral und behandelt Anfragen vertraulich. Sie kann kompetent informieren 

und bei Streitfragen als unabhängige Vermittlerin auftreten. Sie fördert das Gespräch 
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zwischen den Parteien und vermittelt Handlungsoptionen. Das Verfahren wird in ei-

nem separaten Reglement von Jungwacht Blauring Schweiz geregelt. 

 

Bezüglich sämtlicher Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieser Statuten erge-

ben und nicht durch die Ombudsstelle geschlichtet werden konnten, sind alle der Sat-

zungshoheit des Verbands unterstellten Personen verpflichtet, eine Lösung auf dem 

Wege der Mediation anzustreben. Das Mediationsverfahren inklusive dem Miteinbe-

zug der DOK wird in einem separaten Reglement von Jungwacht Blauring Schweiz 

geregelt. 

 

Streitigkeiten, die nicht durch die Ombudsstelle geschlichtet oder auf dem Wege der 

Mediation erledigt werden können, sind, unter Ausschluss der ordentlichen Gerichts-

barkeit, einem ad hoc-Schiedsgericht zu unterbreiten. Ein solches Schiedsgerichtsver-

fahren richtet sich nach den für den Kanton Zürich anwendbaren verfahrensrechtli-

chen Bestimmungen; Sitz des Schiedsgerichtes ist Zürich. 

 

 

1. Löst sich Jungwacht Blauring Kanton Zürich zu Gunsten eines Nachfolgevereins 

auf oder vereinigt er sich mit einem anderen Verein, so geht das Vereinsvermö-

gen auf diesen Zeitpunkt hin auf den Nachfolgeverein über.  

2. Löst sich der Verein ohne Nachfolgeverein auf, so wird das Vermögen Jungwacht 

Blauring Schweiz zur getreuen Verwaltung übergeben. Jungwacht Blauring 

Schweiz hat es einem späteren Verein zu übermachen, welcher einen gleichge-

lagerten Zweck verfolgt. 
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Diese Statuten sind am 10. Januar 2024 von Jungwacht Blauring Schweiz genehmigt 

worden und entsprechen den Vorgaben der DOK. Jede Statutenrevision bedarf der 

Genehmigung durch Jungwacht Blauring Schweiz. Diese Statuten sowie jede Statu-

tenrevision treten mit Annahme durch die Kantonalkonferenz in Kraft. 

 

Diese Statuten sind anlässlich der Kantonalkonferenz am 15. Mai 2024 angenommen 

worden und ersetzen die Statuten vom 29. September 2018. 

 

Zürich 15. Mai 2024 

Co-Präsidium der Kantonsleitung:   

   

Pascal Greter  Tobias Jäger-Egger 
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